15. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Februar 2006 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung der umweltbezogenen Pläne und Programme


(Belgisches Staatsblatt vom 22. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


15. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 13. Februar 2006 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung der umweltbezogenen Pläne und Programme


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Februar 2006 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung der umweltbezogenen Pläne und Programme wird wie folgt abgeändert:

	a) In Nr. 2 werden die Wörter "der Ausarbeitung, der Änderung und der erneuten Überprüfung" durch die Wörter "der Ausarbeitung, der Änderung, der Überprüfung oder der Aufhebung" ersetzt.

	b) [Abänderung des französischen und niederländischen Textes]


	Art. 3 - [Abänderung des niederländischen Textes]


	Art. 4 - Artikel 5 § 1 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Der Ausschuss kann neben den Stellungnahmen, die er aufgrund des vorliegenden Gesetzes abgeben muss, technische Leitlinien für die praktische Umsetzung des vorliegenden Gesetzes ausarbeiten und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen."


	Art. 5 - Artikel 5 § 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. [Abänderung des französischen und niederländischen Textes]

	2. In Buchstabe g) werden die Wörter "und Transportwesen" aufgehoben.

	3. In Buchstabe i) werden die Wörter "einzig für Stellungnahmen in Bezug auf grenzüberschreitende Auswirkungen, wie in Artikel 12 Absatz 1 erwähnt," aufgehoben.


	Art. 6 - In Artikel 5 desselben Gesetzes wird ein Paragraph 2/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"§ 2/1 - Der Ausschuss kann bei der Erfüllung seiner Aufträge jede Person konsultieren, die er für zweckdienlich hält, einschließlich des Erstellers des Plans oder Programms, aller öffentlichen Behörden und unabhängiger Sachverständiger, die in den Umweltbereichen, die von dem Plan oder Programm voraussichtlich betroffen sein könnten, fachkundig sind."


	Art. 7 - Artikel 5 § 3 desselben Gesetzes wird durch die Wörter ", damit er seine Aufträge erfüllen kann" ergänzt.


	Art. 8 - Artikel 5 desselben Gesetzes wird durch einen Paragraphen 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 5 - Der Ausschuss führt seinen Auftrag vollkommen unabhängig, objektiv und neutral aus."


	Art. 9 - Artikel 6 § 1 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 werden die Wörter "unter Beteiligung der Öffentlichkeit" aufgehoben.

	b) In Nr. 1 werden der erste und der vierte Gedankenstrich aufgehoben.

	c) In Nr. 1 zweiter Gedankenstrich werden zwischen den Wörtern "von Artikel 6 § 2" und den Wörtern "des Gesetzes vom 29. April 1999" die Wörter "Absatz 1 Nr. 2 und 3" eingefügt.

	d) In Nr. 1 sechster Gedankenstrich werden die Wörter "von Artikel 3 § 1" durch die Wörter "von Artikel 3 § 2" ersetzt.

	e) Nr. 1 wird durch drei Gedankenstriche mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"- des in Artikel 24 § 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2022 zum Schutz der Meeresumwelt und zur Organisation der maritimen Raumplanung in den belgischen Meeresgebieten vorgesehenen Plans zur maritimen Raumplanung,

	- der Pläne und Programme in Ausführung von Artikel 6/1 § 2 Absatz 1 Nr. 2 und 3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes,

	- der in Artikel 179 § 6 des Gesetzes vom 8. August 1980 über die Haushaltsvorschläge 1979-1980 vorgesehenen nationalen Politiken,".

	f) In Nr. 4 werden die Wörter "der Änderung oder erneuten Überprüfung" durch die Wörter "der Änderung, Überprüfung oder Aufhebung" ersetzt.


	Art. 10 - Artikel 6 § 2 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Gemäß den Bestimmungen von § 3 kann eine geringfügige Änderung eines in § 1 Nr. 1 erwähnten Plans oder Programms von der Verpflichtung zur Durchführung einer Prüfung der Umweltauswirkungen befreit werden, sofern sie voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt hat."


	Art. 11 - Artikel 6 § 3 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 werden die Wörter "Auf Antrag des Erstellers des Plans oder des Programms legt der König" durch die Wörter "Der Ersteller des Plans oder des Programms legt" ersetzt.

	b) [Abänderung des niederländischen Textes]

	c) In Absatz 2 werden die Wörter "In Ermangelung dessen" durch die Wörter "In Ermangelung einer Stellungnahme des Ausschusses binnen der vorgegebenen Frist" ersetzt.

	d) Zwischen Absatz 2 und Absatz 3 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Der Ersteller des Plans oder des Programms versieht seine Entscheidung insbesondere mit Gründen, wenn sie von der Stellungnahme des Ausschusses abweicht."

	e) Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Entscheidung des Erstellers des Plans oder des Programms, ihre Begründung und die Stellungnahme des Ausschusses werden auf dem Föderalen Portal und der Website des Erstellers des Plans oder des Programms veröffentlicht."


	Art. 12 - Artikel 6 desselben Gesetzes wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 4 - Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass eine Liste von Plänen und Programmen erstellen, die der Ersteller des Plans oder des Programms dem Ausschuss in jedem Fall zur Stellungnahme vorlegen muss, um zu bestimmen, ob es sich um Pläne und Programme, wie in § 1 Nr. 2 und 3 erwähnt, handelt."


	Art. 13 - Artikel 8 Absatz 2 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt: "Finanz- oder Haushaltspläne und -programme müssen keiner Prüfung der Umweltauswirkungen unterworfen werden."




	Art. 14 - Artikel 9 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 9 - Ist eine Prüfung der Umweltauswirkungen aufgrund von Artikel 6 erforderlich, so lässt der Ersteller des Plans oder des Programms unter seiner Verantwortung und auf eigene Kosten einen Umweltbericht gemäß Anlage II erstellen.

	Der Ersteller des Plans oder des Programms zieht eine externe natürliche oder juristische Person zur Ausarbeitung des Umweltberichts heran, nachdem er sich vergewissert hat, dass diese Person mit dem betreffenden Plan oder Programm kein Interesse verbindet und dass diese Person über die erforderliche technische und wissenschaftliche Fachkenntnis zur Erstellung des Berichts verfügt.

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Kriterien festlegen, um zu bestimmen, über welche technische und wissenschaftliche Fachkenntnis eine externe natürliche oder juristische Person verfügen muss, um einen Umweltbericht ausarbeiten zu dürfen."


	Art. 15 - In Artikel 10 § 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "der Ersteller des Plans oder des Programms" durch die Wörter "die gemäß Artikel 9 Absatz 2 mit der Ausarbeitung des Umweltberichts beauftragte Person" ersetzt; in Artikel 11 Absatz 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "Der Ersteller eines Plans oder eines Programms" durch die Wörter "Die gemäß Artikel 9 Absatz 2 mit der Ausarbeitung des Umweltberichts beauftragte Person" ersetzt.


	Art. 16 - Artikel 10 § 2 Absatz 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. Die Sätze "Diese Stellungnahme wird binnen dreißig Tagen nach Erhalt des Antrags übermittelt. In Ermangelung dessen wird sie als günstig betrachtet." werden aufgehoben.

	2. Nach den Wörtern "Detaillierungsgrad des Plans oder des Programms" werden die Wörter "und den Stand des Entscheidungsprozesses sowie die Tatsache, dass bestimmte Aspekte möglicherweise besser in anderen Phasen dieses Verfahrens geprüft werden, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Die Stellungnahme des Ausschusses bezieht sich auch auf die Frage, ob die Durchführung des Plans oder des Programms erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Staates hat, der Vertragspartei des Übereinkommens von Espoo vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen ist" eingefügt.


	Art. 17 - In Artikel 10 § 2 desselben Gesetzes wird zwischen Absatz 2 und Absatz 3 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Die Stellungnahme des Ausschusses wird binnen dreißig Tagen nach Erhalt des Antrags übermittelt. In Ermangelung dessen wird davon ausgegangen, dass der Ausschuss keine Bemerkungen hinsichtlich des Verzeichnisentwurfs vorzubringen hat."


	Art. 18 - [Abänderung des niederländischen Textes]


	Art. 19 - Artikel 11 desselben Gesetzes wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Zur Bereitstellung der in Anlage II aufgeführten Informationen können alle relevanten Informationen über die Umweltauswirkungen der Pläne und Programme herangezogen werden, die auf anderen Ebenen des Entscheidungsprozesses oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften gesammelt wurden."


	Art. 20 - Artikel 12 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	a) In Absatz 1 wird der Satz "Der Ausschuss prüft insbesondere, ob die Durchführung des Plans oder des Programms erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Staates hat, der Vertragspartei des Übereinkommens von Espoo vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen ist." aufgehoben.

	b) Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Der Ausschuss prüft insbesondere:

	1. die Qualität des Berichts über die Umweltauswirkungen,

	2. die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, um erhebliche Umweltauswirkungen des Plan- oder Programmentwurfs unter Berücksichtigung der angemessenen Alternativen zu verhindern, zu verringern oder, wenn dies nicht möglich ist, auszugleichen,

	3. sofern dies in der in Artikel 10 § 2 erwähnten Stellungnahme nicht bestimmt werden konnte, ob die Durchführung des Plans oder des Programms erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Staates hat, der Vertragspartei des Übereinkommens von Espoo vom 25. Februar 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen ist, und

	4. die Maßnahmen zur Umweltüberwachung, die aufgrund von Artikel 17 ergriffen werden müssen."

	c) In Absatz 3 werden zwischen den Wörtern "Die Stellungnahmen werden" und den Wörtern "binnen sechzig Tagen" die Wörter "dem Ersteller des Plans oder des Programms" eingefügt.

	d) In Absatz 3 wird zwischen dem ersten und dem zweiten Satz folgender Satz eingefügt:

	"Eine Kopie der Stellungnahmen, die nicht vom Ausschuss selbst stammen, wird dem Ausschuss binnen derselben Frist digital übermittelt."




	Art. 21 - Artikel 13 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	a) Die Wörter "Stellungnahme des Ausschusses" werden durch die Wörter "in Artikel 10 § 2 erwähnten Stellungnahme des Ausschusses und gegebenenfalls der in Artikel 12 erwähnten Stellungnahme des Ausschusses" ersetzt.

	b) Zwischen den Wörtern "in Ausarbeitung ist," und den Wörtern "erhebliche Auswirkungen" werden die Wörter "geändert oder überprüft wird, oder ob die Aufhebung des Plans oder Programms" eingefügt.


	Art. 22 - In demselben Gesetz wird die Überschrift von Kapitel IV wie folgt ersetzt:

	"Konsultation der Öffentlichkeit während des Verfahrens zur Ausarbeitung, Änderung, Überprüfung oder Aufhebung der Pläne und Programme, die einer Prüfung der Umweltauswirkungen unterliegen, und der umweltbezogenen Pläne und Programme".


	Art. 23 - Artikel 14 § 1 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 2 werden die Wörter "Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt" durch die Wörter "Bekanntmachung im Belgischen Staatsblatt, auf der Website des Erstellers des Plans oder des Programms" ersetzt.

	2. In Absatz 3 wird zwischen den Wörtern "Die Konsultation der Öffentlichkeit dauert" und den Wörtern "sechzig Tage" das Wort "mindestens" eingefügt.

	3. [Abänderung des niederländischen Textes]


	Art. 24 - Artikel 16 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

	"Der angenommene Plan oder das angenommene Programm, die gemäß den Absätzen 1 und 2 ausgearbeitete Erklärung und eine Übersicht über die auf der Grundlage von Artikel 17 vorgesehenen Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Plans oder Programms auf die Umwelt werden auszugsweise im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht und auf dem Föderalen Portal und der Website des Erstellers des Plans oder des Programms zugänglich gemacht."

	2. In Absatz 4 werden zwischen den Wörtern "zusammen mit der Erklärung" und den Wörtern "an die in Anwendung von Artikel 12 Absatz 2" die Wörter "und der Übersicht über die auf der Grundlage von Artikel 17 vorgesehenen Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Plans oder Programms auf die Umwelt" eingefügt.


	Art. 25 - Artikel 19 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


	Art. 26 - Vorliegendes Gesetz gilt nicht für Pläne und Programme, für die die in Artikel 6 § 3, Artikel 10 § 2 oder Artikel 12 des Gesetzes vom 13. Februar 2006 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung der umweltbezogenen Pläne und Programme erwähnte Stellungnahme vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes beantragt worden ist.


	Art. 27 - Vorliegendes Gesetz tritt am ersten Tag des Monats nach Ablauf einer Frist von zehn Tagen, die am Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt beginnt, in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 15. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Umwelt
Z. KHATTABI

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

